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Kantonale Pflegekinderverordnung 

vom 22. Mai 2018 

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, 

gestützt auf die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern 
(Pflegekinderverordnung, PAVO) vom 19. Oktober 1977 und Art. 43 
des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches vom 27 Juni 2011 (EG ZGB), 

verordnet: 

I. Zuständige Stellen 

§ 1 
1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist zustände Behörde 
gemäss Art. 2 Abs. 1 und Art. 2a PAVO, sofern diese Verordnung 
nichts anderes regelt.  
2 Im Bereich der Tagespflege nach Art. 12 PAVO kann die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde die Entgegennahme der Meldung 
und die Aufsicht mittels Leistungsvereinbarung einer anderen kanto-
nalen oder kommunalen Behörde oder Stelle übertragen. 

§ 2 
1 Gestützt auf Art. 2 Abs. 2 PAVO sind folgende Dienststellen für die 
Aufgaben gemäss Art. 2 Abs. 1 PAVO (Bewilligung und Aufsicht) zu-
ständig: 
a) das Amt für Justiz und Gemeinden bei Pflegeverhältnissen im 

Zusammenhang mit einer Adoption; 
b) das Kantonale Sozialamt bei Einrichtungen, die dazu bestimmt 

sind,  
- mehr als sechs Minderjährige zur Erziehung, Betreuung, 

Ausbildung, Beobachtung oder Behandlung tags- und 
nachtsüber aufzunehmen oder 
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- mehr als sechs Jugendliche ab Ende der Schulpflicht zur re-
gelmässigen Betreuung tagsüber aufzunehmen.  

c) das Erziehungsdepartement bei Einrichtungen für regelmässige 
familien- und schulergänzende Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen tagsüber vor und während der Schulpflicht. 3)  

2 Bewilligung und Aufsicht im Bereich sonderpädagogische Heime 
und Platzierungen richten sich nach der Sonderschulverordnung 1). 

§ 3 
1 Das kantonale Sozialamt ist die Fachstelle im Bereich der interkan-
tonalen sozialen Platzierungen gemäss Interkantonaler Vereinba-
rung Soziale Einrichtungen (IVSE) Bereich A. 
2 Das kantonale Sozialamt 
a)  prüft die Gesuche um IVSE-Anerkennung im Bereich A; 
b)  erteilt die Bewilligung gemäss IVSE-Richtlinien; 
c) prüft die Kostenübernahmegarantien. 
3 Die IVSE-Zuständigkeit im Bereich Sonderschulung richtet sich 
nach der Sonderschulverordnung. 

§ 4 
Die Vertrauensperson gemäss Art. 1a Abs. 2 lit. b PAVO muss nicht 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angehören.  

II. Weitergehende Bestimmungen im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 PAVO 

§ 5 
Die Bemessung des Pflegegeldes für Kinder und Jugendliche, die 
nach Art. 4 ff. PAVO in einer privaten Pflegefamilie untergebracht 
sind, richtet sich nach Anhang 1.  

§ 6 4)  
1 Bei der Bewilligung der Heimpflege nach Art. 13 Abs. 1 lit. a PAVO 
ist der kantonale Bedarf zu berücksichtigen.  
2 Bei der regelmässigen Betreuung tagsüber von sechs oder weniger 
Kindern oder Jugendlichen richten sich die Bewilligung und Aufsicht 
nach den Bestimmungen über die Tages- oder Familienpflege. 
3 Für die Erteilung der Bewilligung und die Aufsicht über Einrichtun-
gen für regelmässige familien- und schulergänzende Betreuung von 
mehr als sechs Kindern und Jugendlichen tagsüber vor und während 
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der Schulpflicht (Kinderkrippen, Kinderhorte, Mittagstische und der-
gleichen) gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäss Art. 13 ff. 
PAVO die Bestimmungen im Anhang 2. 

III. Schlussbestimmungen 

§ 7 4)  
1 Einrichtungen, die bereits über eine Betriebsbewilligung verfügen, 
wird für die Umsetzung der noch nicht vollständig erfüllten Voraus-
setzungen gemäss Anhang 2 eine Übergangsfrist bis am 31. De-
zember 2019 eingeräumt. 
2 Mittagstischen, die noch über keine Betriebsbewilligung verfügen, 
wird für deren Beantragung eine Übergangsfrist bis am 31. Juli 2020 
eingeräumt. 

§ 8 
1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.  
2 Sie ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Geset-
zessammlung aufzunehmen. 
3 Sie ersetzt die Kantonale Pflegekinderverordnung vom 4. Dezem-
ber 2012. 
 
 
Fussnoten: 

1) SHR 411.222. 
3) Eingefügt durch RRB vom 27. November 2018, in Kraft getreten am 

1. Januar 2019 (Amtsblatt 2018, S. 2015). 
4) Fassung gemäss RRB vom 27. November 2018, in Kraft getreten 

am 1. Januar 2019 (Amtsblatt 2018, S. 2015). 
 

Übergangsbe-
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 Anhang 2 4)  
 
Für die Erteilung der Bewilligung und die Aufsicht über Einrichtungen 
für regelmässige familien- und schulergänzende Betreuung von 
mehr als sechs Kindern und Jugendlichen tagsüber vor und während 
der Schulpflicht (Kinderkrippen, Kinderhorte, Mittagstische und der-
gleichen) gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäss Art. 13 ff. 
PAVO die folgenden Bestimmungen: 

Bewilligung 
Die Betriebsbewilligung wird gemäss Art. 16 Abs. 1 PAVO dem Lei-
ter bzw. der Leiterin der Einrichtung bzw. dem Betreuungsangebot 
erteilt. Ist die Einrichtung oder das Betreuungsangebot einer Schule 
angegliedert, so kann die Betriebsbewilligung der Schulleitung oder 
dem Schulvorsteher bzw. der Schulvorsteherin erteilt werden. Vo-
raussetzung dafür ist eine Ausbildung gemäss Ziff. 2 'Ausbildung 
Leitung'. 

1. Zusätzliche Unterlagen 

Mit dem Bewilligungsgesuch sind zusätzlich folgende Unterlagen 
einzureichen (Art. 14 Abs. 3 PAVO): 
 
-  Betriebskonzept:  
Dieses umfasst die Rahmenbedingungen und die Führungs- und Or-
ganisationsstruktur (mit Kompetenzregelung). Angegliedert sind 
weitere Regelungen z.B. über Kommunikation. Die Öffnungszeiten 
sind im Betriebskonzept festgehalten, sie richten sich nach den Be-
treuungserfordernissen der Kinder und den betrieblichen Möglich-
keiten der Einrichtung.  
 
Wenn Kantonsbeiträge beantragt werden, sind die Vorgaben betref-
fend die beitragsberechtigten Betreuungsmodule gemäss Verord-
nung betreffend die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an schuler-
gänzende Tagesstrukturen zu beachten. 
 
-  Sicherheitskonzept: 
Dieses beinhaltet ein Notfall- und Unfallkonzept sowie die Vorkeh-
rungen zur Gewaltprävention. Es weist die Einhaltung der gesetzli-
chen Bau- und Brandschutzvorschriften aus. 
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-  Hygienekonzept: 
Dieses definiert die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften und 
stellt insbesondere die Einhaltung der Vorschriften der Lebensmit-
telkontrolle sicher. 
 
-  Pädagogisches Konzept:  
Dieses enthält Angaben über Art und Weise der Betreuung, Pflege, 
Bildung, Integration, Förderung, Chancengerechtigkeit, Erziehung 
und Prävention. Es macht Aussagen zur Qualitätssicherung in der 
pädagogischen Arbeit. Aktuelle fachliche Grundlagen werden im pä-
dagogischen Konzept berücksichtigt (z.B. Orientierungsrahmen für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz; Ma-
rie Meierhofer Institut für das Kind; Zürich, UNO-
Kinderrechtskonvention).  

2. Anforderungen an die Mitarbeitenden  

- Ausbildung Leitung:  
Ab drei Betreuungspersonen muss mindestens eine Betreuungsper-
son eine Ausbildung im Führungsbereich absolviert haben.  
 
Folgende Ausbildungen im Führungsbereich sind möglich: 
• Mindestens CAS, Leiter bzw. Leiterin von Tageseinrichtungen für 

Kinder (mmi) oder Diplom: 'Führen einer Institution im sozialen 
und sozialmedizinischen Bereich' (bke).  

• Hat die Leitungsperson eine anerkannte Ausbildung und mindes-
tens 2 Jahre Berufserfahrung in einer KiTa, kann die Leitungs-
ausbildung auch in einem branchenfremden Bereich absolviert 
werden (CAS).  

 
Wird die Leitung auf mehrere Personen aufgeteilt, muss mindestens 
eine davon die geforderte Ausbildung absolviert haben. In der Be-
triebsbewilligung werden sämtliche Leitungspersonen aufgeführt. 
 
Ist die Einrichtung einer Schule angegliedert, so kann die Schullei-
tung oder der Schulvorsteher bzw. die Schulvorsteherin als Lei-
tungsperson der ausserschulischen Betreuung eingesetzt werden. 
Voraussetzung dafür ist eine Ausbildung als Schulleiter bzw. Schul-
leiterin oder eine der oben aufgeführten Ausbildungen im Führungs-
bereich. Die Ausbildung als Schulleiter bzw. Schulleiterin kann auch 
unmittelbar nach der Übernahme der Funktion als Leitungsperson 
erworben werden. 
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- Ausbildung Fachpersonal:  
Das Fachpersonal verfügt über eine anerkannte Ausbildung als: 
Fachperson Betreuung EFZ Kinder (FaBeK), Fachperson EFZ Be-
treuung generalistische Ausbildung, dipl. Kindererzieher bzw. Kin-
dererzieherin HF, dipl. Sozialpädagoge bzw. Sozialpädagogin HF, 
FH Sozialpädagogik, FH Soziale Arbeit, Lehrperson Kindergarten, 
Lehrperson Primarstufe oder Sekundarstufe I (nur bei Betreuung von 
Schulkindern), Kleinkinderzieher bzw. Kleinkindererzieherin (KKE) 
(ehemalige Ausbildung).  
 
Über die Anerkennung ausländischer Diplome entscheidet das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).  
 
- Strafregisterauszug: 
Sämtliche Mitarbeitende müssen bei Stellenantritt einen aktuellen 
Strafregisterauszug sowie einen Sonderprivatauszug vorlegen und 
über laufende Strafverfahren schriftlich Auskunft erteilen. 
 
- Verhältnis ausgebildete / nicht ausgebildete Personen: 
Während der gesamten Betriebszeit muss mindestens eine ausge-
bildete Person anwesend sein. In der Betreuungsarbeit darf der An-
teil der nicht ausgebildeten Personen denjenigen der ausgebildeten 
Personen nicht überschreiten. Personen in Ausbildung dürfen die 
Kinder nur in Zusammenarbeit mit Fachpersonal betreuen.  
 
Als ausgebildete Betreuungspersonen gelten Personen mit unter 
'Ausbildung Fachpersonal' aufgeführten Berufsabschlüssen. Als 
nicht ausgebildete Personen gelten geeignete Personen ohne aner-
kannte Ausbildung, Lernende und Praktikanten bzw. Praktikantin-
nen. 
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3. Betreuungsschlüssel 
- Altersgruppen Kinder 

- Baby   0 bis 18 Monate 
 - Kleinkind  19 Monate bis zum Kinder- 
     Garteneintritt 
 - Schulkind im 

1. Zyklus  Ab Kindergarteneintritt bis Ende 
   2. Klasse der Primarschule 

 - Schulkind im 2. / 3. 
  Zyklus   Ab 3. Klasse der Primarschule 
     bis Ende Schulpflicht 
 
- Gewichtung der Plätze 
 - Babys belegen     1.5 Plätze  
 - Kleinkinder belegen    1 Platz  
 - Schulkinder im 1. Zyklus belegen   0.75 Plätze 

- Schulkinder im 2. / 3. Zyklus belegen 0.5 Plätze 
 
- Anzahl Betreuungspersonen 

Pro 6 Plätze ist eine Betreuungsperson notwendig. 

4. Anordnung und Aufteilung der Räume 
- Für die Räume muss eine der Zweckbestimmung entsprechende 

Nutzungsbewilligung vorliegen. 
- Die Räume müssen über genügend Tageslicht verfügen und den 

Bedingungen angepasst und zweckdienlich sein. 
- Für die Betreuung der Kinder stehen pro Kind mindestens 6m2, 

für schulpflichtige Kinder 4m2 Fläche zur Verfügung (ohne Ne-
benräume). 

- Es stehen mindestens zwei Haupträume zur Verfügung, welche 
ausschliesslich für die Betreuung der Kinder genutzt werden. 
Weitere Räumlichkeiten wie z.B. Küche, WC, Büro- und Ge-
sprächsraum gelten als Nebenräume. Ruhe- und Rückzugsmög-
lichkeiten sind sichergestellt. 

- Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche steht zwecks Erledi-
gung von Hausaufgaben geeignete Infrastruktur zur Verfügung.  

- Der Pflegebereich trägt der Intimsphäre der Kinder Rechnung.  
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- Geeignete Spielmöglichkeiten im Freien sind ums Haus oder in 
unmittelbarer Nähe vorhanden. 

Aufsicht 
Die von der Dienststelle Sport, Familie und Jugend beauftragte 
Fachperson kann den Betrieb jederzeit und ohne Vorankündigung 
besuchen. 
 
Sie erstellt einen Aufsichtsbericht. 
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